
Nachrichten. 551

theils in Abdrücken, theils in Regesten bei, darunter zwölf 
Königsurkunden Rudolfs aus den Jahren 1273. 1276. 
1277. 1279. 1281. 1282. 1284. 1288. 1289. M. Kr.

117. J. Strnadt druckte in den Mittheihingen des 
Instituts für österr. Geschichtsf. XXIV, 4, 64 6 ff. einen 
unbekannten Freiheitsbrief König Rudolfs vom J. 1280 
für zwei Aemter der Herrschaft Steyer und eine undatierte 
Urkunde der Herzogin Elisabeth, Gemahlin Albrechts I., 
dieselbe Herrschaft betreffend, ab. 0. H.-E.

118. Professor Dr. Otto Wacker mann veröffent­
licht in der Zeitschrift Hessenland (1903, Heft 3, S. 32) 
aus dem Marburger Staatsarchiv die Urkunde Albrechts I. 
vom 2. Februar 1303, durch welche Hanau Stadtrecht er­
hielt. M. Kr.

119. In den Mannheimer Geschichtsblättern IV, 250f. 
druckt Hans Freih. v. Müllen heim- Rechberg eine un­
bekannte, für die Geschichte der Stadt Weinheim wich­
tige Urkunde Ludwigs des Bayern ab. H. H.

120. Aus den vatikanischen Archivbeständen der 
Avignonesei’ Papstperiode publiciert H. V. Sauerland in 
den Quellen und Forschungen herausg. vom kgl. preuss. 
hist. Institut in Rom VI, 1 ff. theils im vollen Wortlaut, 
theils in Regesten 21 Documente, die Mitglieder des Hauses 
Hohenzollern betreffen. Darunter befinden sich auch zwei 
Suppliken Karls IV., deren eine wegen der Verlobung 
seines Sohnes Wenzel mit Elisabeth, der Tochter des Burg­
grafen Friedrich von Nürnberg, in Dispensangelegenheiten 
an Papst Innocenz VI. gerichtet ist. H. H.

121. Der rührige Landesarchivar von Mähren, B. Bret­
holz, hat auch das nobile officium der Fortsetzung des 
von Boczek begründeten, von Brandl weitergeführten 
Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae sofort 
ernst genommen. Als Frucht dreijähriger Thätigkeit legt 
er jetzt den XIV. und XV. Band vor (Brünn 1903, XIII 
und 194; XLIII und 440 S.); ersterer führt die Urkunden­
publication von 1408—1411 weiter, dem Todesjahre Josts, 
des letzten selbständigen Landesherrn Mährens, der 15. Bd. 
bringt umfassende Nachträge für die Zeit von 1207—1408, 
darunter eine Reihe von Königsurkunden aus Luxem­
burger Zeit und Papsturkunden des 13. und 14. Jh. 
Da zahlreiche Nachträge bereits den früheren Bänden bei­
gegeben waren, ist ein ‘Chronologisches Verzeichnis aller 


